
Zuwendungsbestätigung für steuerliche Zwecke
(gültig bis 300 €)

Der Christliche Hilfsdienst Bad Hersfeld e. V. (CHD) fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO 
ausschließlich und unmittelbar mildtätige, kirchliche und folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Religion
- Förderung der Jugendhilfe
- Förderung der Altenhilfe
- Förderung der Volks- und Berufsbildung (einschließlich der Studentenhilfe)

Wegen Förderung der vorgenannten steuerbegünstigten Zwecke wurde der CHD zuletzt mit 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Hersfeld-Rotenburg (Steuernummer 02 250 56328) vom 
13.12.2023 für die Veranlagungszeiträume 2020-2022 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der 
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur zur Förderung der vorgenannten Zwecke verwendet wird.

Für Spenden bis 300 € gilt der von Ihrem Kreditinstitut abgestempelte Einzahlungsbeleg oder der 
Kontoauszug mit den vollständigen Buchungsdaten (Name und Kontonummer des Auftraggebers 
und Empfängers, Betrag sowie Buchungstag) in Verbindung mit diesem Ausdruck als 
Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt.

Vorstand: Heinrich Schmidt, Jens Hartmann, Paul Kimpel, Robert Spahn
Bankverbindung: VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG, IBAN DE94 5329 0000 0068 0470 05

Christlicher Hilfsdienst Bad Hersfeld e. V.
Kleine Industriestr. 11, 36251 Bad Hersfeld

www.chd-hef.de            e-mail : info@chd-hef.de


